
Anwendung der Lasertechnologie 

Vordruck der Zuordnung zwischen 1 (einem) TOKEN USB 

und 1 (einem) AUSZEICHNUNGSGERÄT 

Dekret 17.4.2015 des Ministeriums für Wirtschaftsentwicklung 
 

 An die Handelskammer Bozen 

 Eichdienst 

 metrology@bz.legalmail.camcom.it  

 

Der Unterfertigte ______________________________________________________________ Inhaber    rechtlicher Vertreter 

des Betriebes  ____________________________________ mit Sitz in der Gemeinde _________________________________ (___) 

eingetragen in der Handelskammer mit der REA Nummer BZ ____________ , Inhaber der Identifikationsmarke Nr. BZ _________, 

ersucht 

um die Zuordnung zwischen TOKEN USB und dem AUSZEICHNUNGSGERÄT wie nachfolgend identifiziert (Art. 4, Absatz 4, des 

Dekretes 17.04.2015). 

 

Identifikationsnummer des TOKEN USB 

 noch nicht in unserem Besitz und wird nach der Anfrage um Ausgabe Nr. ____________ vom __________ mitgeteilt 

 bereits in unserem Besitz, Identifikationsnummer  ________________________________________ 
 

 

Identifikationsnummer des AUSZEICHNUNGSGERÄTES 

Hersteller _______________________________________  Matrikelnummer  ______________________________________ 
 

 

Identifizierung des Ortes, an dem der ERSTE ABDRUCK aufgenommen wird 

 an folgender Adresse des antragstellenden Betriebes  __________________________________________________ (___) 

 beim Betrieb  ____________________________________  Inhaber der Identifikationsmarke ______________________ 

    Adresse ______________________________________________________________________________________(___) 

    die bereits schriftlich für die Punzierung im Autrag des Antragstellers autorisiert wurde.  

 

Ort/Datum ____________________________/_________________      Unterschrift ______________________________________ 

Art und Weise der Anbringung der Unterschrift.  Die Anbringung der Unterschrift muß in einer der folgenden Art und Weise erfolgen:  

1. wenn das Ansuchen direkt vom Unterfertigten  vorgelegt wird, muss der Unterfertigte vor dem Beamten, der das Ansuchen entgegen nimmt, unterschreiben 

nachdem die Identität des Unterfertigten festgestellt worden ist;  

2. wenn das Ansuchen verschickt oder von Dritten vorgelegt wird, muss eine Fotokopie der Identitätskarte des Unterfertigten beigelegt werden. 
  

Die dieser Handelskammer übermittelten Daten werden manuell oder informatisch im Sinne des Legislativdekretes 196/2003 bearbeitet. 
 

  Dem Eichdienst vorbehalteno 

 

Die Aufnahme des ERSTEN ABDRUCKES wird am _______________ vom Inspektor des Eichdienstes 

_______________________________ der Handelskammer Bozen an der oben angeführten Adresse durchgeführt. Bei der 

Aufnahme ist Herr ______________________________________ in der Eigenschaft als __________________________ des 

Betriebes anwesend. Es wird ein Abdruck der Identifikationsmarke auf einer Metallplakette von jeder vorgesehenen Größe 

erstellt, die zusammen mit diesem Vordruck in den Akten jenes Eichdienstes der Handelskammer, die die 

Identifikationsmarke zugewiesen hat, verwahrt wird. 

 

_____________________________________                                 ______________________________________ 
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Eingangsprotokoll 

Unterschrift für den Betrieb Unterschrift vom Inspektos des Eichdienstes 

Prov. 

 
 

Prov. 

 

 

Abkürzung Provinz und Nummer 

Prov. 

 

 


